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Rom war und ist die Mitte dieses völkisch grundlosen Welt­
reichs*): jeder Landfremde kann zur Kaiserwahl antreten. Karl 
der Große war nur zufällig ein Deutscher?) Es ist ein Weltreich 
in doppeltem Sinn: es erfaßt nicht nur die ganze Menschheit ^), 
sondern ist auch ein nur seinen weltlichen Aufgaben dienender 
Überstaat. Gccams vielberufene Frage nach Nutzen und Not­
wendigkeit der Universalmonarchie*) ist wohl zu unterscheiden 
von seiner Frage nach der rechtlichen Gestalt des Kaisertums. 
Die christlichen Kaiser sind die Rechtsnachfolger der heidnischen 
Kaiser, die schon vor allem Papsttum ihre gottgewollte Herr­
schaft ausgeübt haben?) Gccam sieht nicht, wie es Lupold tut, 
im deutschen König Karl den Vorgänger Ludwigs des Lagern, 
sondern im römischen Kaiser Augustus?) Für Lupold geht es 
um das deutsche Reichsrecht, für Gccam um ein unabänderliches 
Kaiserrecht, und da sind ihm auch die Kurfürsten nicht die Ver­
treter des Reichsvolks, sondern des Weltvolks?) Ihre Wahl gilt 
immer für Reich und Welt zugleich. Die Erbfolge wird aus der 
Kaisergeschichte wegdisputiert, wird zur Wahl des Sohnes durch 
den Vater umgedeutet?) In dieser Konstruktion ist kein Platz 
für ein Reichsrecht, das zugleich Gewohnheitsrecht der abend­
ländischen Lrbkönige ist ^); und was Lupold geschichtlich als Reichs-
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